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RS OGH 1981/1/15 6Ob574/80
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.01.1981

Norm

ABGB §1062

Rechtssatz

Die Aufbringung des Kaufpreises ist Sache des Käufers und kann nur insoweit Ein4uß auf den Rechtsgeschäftsinhalt

üben, als dies ausdrücklich oder schlüssig vereinbart oder zur Vertragsvoraussetzung erhoben wurde (Hier:

Liegenschaftskauf mit Bausparmitteln).
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JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
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